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1. Geltung 
1.1 Sämtliche Rechtsgeschäfte zwischen uns als Auftragnehmer und dem Auftraggeber 
(im Folgenden Kunde), gemeinsam auch als „Vertragsparteien“ bezeichnet, erfolgen 
ausschließlich aufgrund dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden auch 
Geschäftsbedingungen). Diese Geschäftsbedingungen gelten als Rahmenvereinbarung 
auch für alle weiteren Rechtsgeschäfte mit dem Kunden. 
1.2 Der Kunde nimmt ausdrücklich zur Kenntnis, dass wir bereits jetzt Widerspruch 
gegen sämtliche abweichende Regelungen in einer Bestellung oder in sonstigen 
Geschäftspapieren des Kunden erheben. Abweichende Bedingungen des Kunden 
werden von uns nicht anerkannt und gelten nur im Falle unserer schriftlichen 
Bestätigung, auch wenn wir diesen im Einzelfall nicht nochmals ausdrücklich 
widersprechen. Diese Geschäftsbedingungen gelten als Rahmenvereinbarung auch für 
alle weiteren Rechtsgeschäfte mit dem Kunden. Maßgeblich ist jeweils die zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Fassung. 
2. Vertragsabschluss 
2.1 Unsere Angebote und Preislisten sind unverbindlich und freibleibend. 
Vertragsabschlüsse kommen erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung oder 
eine von uns gesetzte Erfüllungshandlung (zB Auslieferung/Versendung der Ware) 
zustande. Alle sonstigen, auch später getroffenen Vereinbarungen oder Nebenabreden 
werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung wirksam. Unsere Mitarbeiter sind 
nicht bevollmächtigt, rechtsverbindliche Erklärungen in unserem Namen abzugeben, 
sofern von uns nicht gegenüber dem Kunden offengelegte Spezialvollmachten erteilt 
wurden.  
2.2 Angebote nebst Anlagen dürfen ohne unser Einverständnis Dritten nicht zugänglich 
gemacht werden. 
3. Preise 
3.1 Unsere Preise sind freibleibend und verstehen sich rein netto ohne Skonto oder 
sonstigem Nachlass in Euro ab Werk ausschließlich Verpackung, Fracht und 
Versicherung zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. Eine Gewährung 
von Skonti bedarf der ausdrücklichen Vereinbarung der Vertragsparteien. Die Preise 
gelten ausschließlich für verarbeitungsgerecht konstruierte und gefertigte Teile. Für 
zusätzlich erforderliche Arbeiten, wie das Entfernen von Farbe, Öl, Fett, Teer, 
Altmetallüberzügen und das nachträgliche Anbringen von Öffnungen an Hohlkörpern 
sowie die Erstellung von Prüfberichten, berechnen wir die vorher mit dem Kunden 
vereinbarten Zuschläge, mangels solcher die in unserer Branche für solche Leistungen 
üblicherweise verrechneten Preise. Preise, die nur aufgrund einer Zeichnung oder eines 
Musters von uns angeboten werden, gelten nur dann, wenn die Ware in galvanisier 
fähigem Zustand angeliefert wird. Die Preise für Schleifarbeiten sind ausschließlich als 
Richtpreisen zu verstehen und werden nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. 
3.2 An unsere Angebotspreise sind wir längstens für einen Zeitraum von 3 Monaten bis 
Auftragserteilung gebunden. 
3.3 Ändern sich für die Preisbildung maßgeblichen Kostenfaktoren, wie zum Beispiel  
Lohnkosten aufgrund kollektivvertraglicher oder gesetzlicher Regelungen oder 
innerbetrieblicher Abschlüsse, Kosten für Materialen, Energie, Transporte, 
Fremdarbeiten, Finanzierung etc. in der Zeit vom Abschluss des Vertrages bis zum 
vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Lieferung um mehr als 5 %, sind wir zum 
Ausgleich solcher Kostensteigerungen befugt, vom Kunden in Abänderung der 
Angebotspreise die Vereinbarung neuer angemessener Preise zu verlangen. Dies gilt erst 
nach Ablauf von 4 Monaten nach Vertragsabschluss. Kommt eine Einigung nicht 
zustande, sind wir und der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Bei 
Reduzierung der in Satz 1 genannten Kostenfaktoren hat in entsprechender Anwendung 
der vorstehenden Regelung der Kunde einen Anspruch auf Vereinbarung einer 
entsprechenden Preisreduzierung und mangels Einigung das Recht, vom Vertrag 
zurückzutreten. Schadenersatzansprüche im Falle eines Rücktrittes vom Vertrag sind für 
beide Vertragsparteien auf jeden Fall ausgeschlossen. 
4. Zahlungsbedingungen, Verzug, Aufrechnungsverbot, Auslandslieferungen 
4.1 Unsere Rechnungen - auch Teilrechnungen - sind 8 Tage nach Ausstellungsdatum 
netto spesen- und abzugsfrei, insbesondere ohne Skontoabzug, zur Zahlung fällig. 
Wechsel oder Schecks werden nur nach gesonderter Vereinbarung angenommen. Es 
bleibt uns vorbehalten, eingehende Zahlungen auf allfällige mehrere Forderungen nach 
unserem Ermessen zu widmen.  
4.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir von allen weiteren Leistungs- und 
Lieferungsverpflichtungen entbunden und dazu berechtigt, noch ausstehende 
Lieferungen oder Leistungen zurückzuhalten oder Vorauszahlungen bzw. 
Sicherstellungen zu fordern. Weiters ist der Kunde verschuldensunabhängig dazu 
verpflichtet, Verzugszinsen in der Höhe von 9,2 % über dem Basiszinssatz (§ 456 UGB) 
zu bezahlen. Der Kunde hat darüber hinaus die uns entstehenden Mahn- und 
Inkassospesen zu ersetzen. Sofern eine Mahnung durch uns erfolgt, verpflichtet sich der 
Kunde, pro erfolgter Mahnung einen Betrag von € 20,00 zu bezahlen.  
4.3 Tritt nach Abschluss des Vertrages eine wesentliche Verschlechterung in den 
Vermögensverhältnissen des Kunden ein oder werden Umstände bekannt, welche die 
Kreditwürdigkeit des Kunden aus unserer Sicht zu mindern geeignet sind, werden 
sämtliche Forderungen sofort zur Zahlung fällig. Weitere Lieferungen erfolgen in 
diesem Fall nur gegen Vorauszahlung. 
4.4 Der Kunde ist nicht zur Zurückbehaltung von Zahlungen berechtigt. Der Kunde hat 
ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt 
wurden oder durch uns anerkannt wurden.  
4.5 Bei Exportgeschäften ist ausschließlich der Kunde dazu verpflichtet, für die 
Einholung und Aufrechterhaltung der notwendigen Export-, Zoll- und sonstigen 
Bewilligungen und dergleichen auf eigene Kosten zu sorgen. Wir erteilen keine wie 
immer geartete Gewähr oder Garantie für die Zulässigkeit der Ausfuhr der gekauften 
Waren. Weiters hat der Kunde sämtliche Export- und Zollpapiere und dergleichen im 
Original an uns zurückzusenden, ansonsten er verpflichtet ist, allfällige Mehrwertsteuer 
zu bezahlen. Darüber hinaus ist bei Auslandslieferungen die Eröffnung eines 
unwiderruflichen Dokumentenakkreditives bei einer von uns zu bestimmenden Bank, 
benutzbar gegen Vorlage der Verschiffungsdokumente oder 
Speditionsübernahmebescheinigung, Voraussetzung für unsere Lieferung.  
5. Lieferung 
5.1 Vereinbarte Lieferfristen beginnen mit Absendung der Auftragsbestätigung durch 
uns. Die jeweilige Frist beginnt jedoch nicht bevor alle zur Erfüllung unserer 
Verpflichtungen erforderlichen technischen oder sonstigen Informationen, Unterlagen, 
Anzahlungen oder sonstigen Leistungen des Kunden (im Folgenden Vorleistungen) von 
uns als bei uns eingelangt bestätigt wurden. Bei Verzug mit vereinbarten Vorleistungen 
verlängert sich die Lieferfrist entsprechend. Die Lieferfrist ist gewahrt, wenn der 
Liefergegenstand unser Lager vor Fristablauf verlässt oder von uns bis dahin dem 
Kunden die Lieferbereitschaft mitgeteilt wird. 
5.2 Unsere Lieferungen erfolgen, soweit im Folgenden oder im Einzelvereinbarungen 
keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden EXW unser Lager Incoterms® 2020. 

Mit der Anzeige der Versandbereitschaft durch uns an den Kunden, spätestens jedoch 
mit Abgang der Lieferung aus unserem Lager, im Falle direkter Lieferung ab Lager 
unseres Lieferanten, geht die Preis- und Leistungsgefahr auf den Kunden unabhängig 
einer für die Lieferung allenfalls gesondert vereinbarten Preisregelung über. Falls die 
Absendung einer versandbereiten Ware ohne unser Verschulden nicht möglich ist oder 
vom Kunden eine spätere Absendung gewünscht wird, so sind wir berechtigt, die Ware 
auf Kosten und Gefahr des Kunden nach eigenem Ermessen zu lagern, wodurch die 
Lieferung als erbracht gilt; hierbei sind wir insbesondere dazu berechtigt, die Lagerung 
zu marktüblichen Preisen selbst vorzunehmen oder die versandbereite Ware im Namen 
und auf Rechnung des Kunden bei Dritten einzulagern. Unabhängig von jeder 
Vereinbarung über den Lieferort und die Übernahme allfälliger Transportkosten wird 
als Erfüllungsort der Sitz unseres Unternehmens vereinbart. 
5.3 Wird die zu bearbeitende Ware auf Wunsch des Kunden durch uns abgeholt, trägt 
die Transportgefahr der Kunde. Dem Kunden ist es freigestellt, diese Gefahren zu 
versichern. 
5.4 Teillieferungen sind zulässig, soweit diese für den Kunden im Einzelfall zumutbar 
sind. Eine Zumutbarkeit liegt vor, wenn unser Änderungsinteresse das Interesse des 
Kunden an der Unveränderlichkeit der vereinbarten Leistungserbringung überwiegt oder 
zumindest gleich wertig ist. 
5.5 Die Wahl von Versandart und Versandweg bleiben uns unter Ausschluss jeder 
Haftung vorbehalten. Es besteht insbesondere keine Verpflichtung, die schnellste 
und/oder billigste Beförderungsart zu wählen.  
5.6 Die Verpackung – auch von Teil- und/oder Vorlieferungen - erfolgt in 
handelsüblicher Weise. Darüber hinaus gehende Verpackungen gehen zu Lasten des 
Kunden. Für mangelhafte Verpackung oder Verladung, welche zu einem eventuellen 
Ausschlussgrund für den Versicherer führen, tragen wir keine wie immer geartete 
Verantwortung. Dies auch dann nicht, wenn der Transport von uns beauftragt wurde. 
5.7 Oberflächenbehandelte Teile werden von uns nur insoweit verpackt, als das zu 
bearbeitende Material uns verpackt zugesandt wurde, der Kunde Rückverpackung 
verlangt hat und das Packmaterial wiederverwendbar ist. Wird eine Verpackung nach 
der Oberflächenbehandlung zusätzlich verlangt, so wird diese gesondert berechnet und 
nicht zurückgenommen. 
5.8 Express- und Luftfrachtzuschläge werden gesondert verrechnet. 
Transportversicherungen werden nur im Auftrag und auf Rechnung des Kunden 
abgeschlossen. 
5.9 Wird bearbeitete Ware an uns zurück geliefert aus Gründen, die wir nicht zu 
vertreten haben, trägt der Kunde die Gefahr bis zum Eingang der Ware bei uns. 
6. Verzug, Vertragsanpassung, Rücktritt  
6.1 Betriebsstörungen und Ereignisse höherer Gewalt sowie andere Ereignisse 
außerhalb unseres Einflussbereiches, insbesondere auch Lieferverzögerungen seitens 
unserer Vorlieferanten, berechtigen uns unter Ausschluss von jedweden 
Rechtsansprüchen, insbesondere von Gewährleistungs-, Irrtumsanfechtungs- und 
Schadenersatzansprüchen, dazu, entweder die Fristen entsprechend zu verlängern oder 
wegen des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag zurückzutreten. Als Fall höherer 
Gewalt werden jedenfalls alle in § 3 lit. a bis g der „ICC Force Majeure Clause 2003“ 
genannten Ereignisse sowie der (auch teilweise) Ausfall unserer Betriebsanlagen wegen 
Blitzschlags, Hochwasser oder wegen eines Angriffes unserer IT-Systeme (z.B. 
Cyberangriff) verstanden. 
6.2 Für den Fall anderer unvorhergesehener Ereignisse, sofern sie die wirtschaftliche 
Bedeutung oder den Inhalt der Leistung erheblich verändert oder auf unseren Betrieb 
erheblich einwirken, und für den Fall nachträglich sich herausstellender Unmöglichkeit 
der Ausführung wird der Vertrag angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht 
vertretbar ist, steht uns das Recht zu, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 
Wollen wir von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so haben wir dies nach 
Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Kunden mitzuteilen, und 
zwar auch dann, wenn mit dem Kunden zunächst eine Verlängerung der Lieferfrist 
vereinbart war.  
6.3 Unsere sämtlichen Forderungen, auch aus anderen Verträgen, werden auch im Falle 
der Stundung sofort fällig, sobald der Kunde schuldhaft mit der Erfüllung nicht 
unwesentlicher Verbindlichkeiten uns gegenüber in Verzug gerät, seine Zahlungen 
einstellt, überschuldet ist oder ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen des Kunden oder die Eröffnung eines solchen Antrages mangels 
Vermögens abgewiesen wird. Wir sind in einem solchen Fall berechtigt, noch 
ausstehende Lieferungen und Leistungen zu verweigern. 
7. Gewährleistung 
7.1 Wir gewährleisten fachgerechte Oberflächenbehandlung bezüglich Werkstoff und 
Werkarbeit nach den anerkannten Regeln der Technik, den geltenden DIN-Vorschriften 
oder – soweit einschlägig – entsprechenden Normen, wie zum Beispiel EN- oder ISO-
Normen. Bei galvanisch und chemischen Prozessen sowie aufgrund von 
Qualitätsunterschieden des Rohmaterials sind Abweichungen von einem dem Auftrag 
zugrunde liegenden Muster mitunter unvermeidbar. Dem Kunden entstehen dadurch 
keine wie immer gearteten Ansprüche. 
7.2 Mängelrügen – auch für Ausfallmuster – sind vom Kunden unmittelbar nach 
Empfang der Lieferung, längstens jedoch binnen 10 Tagen ab Lieferung und noch vor 
einer Be- oder Verarbeitung bei sonstigem Ausschluss von Gewährleistungs- und/oder 
Schadenersatzansprüchen und/oder Irrtumsanfechtung schriftlich geltend zu machen, 
berechtigen aber nicht zur Zurückbehaltung der Rechnungsbeträge oder Teile derselben.  
7.3 Für Mängel, welche bei der Untersuchung anlässlich der Lieferung nicht erkannt 
werden konnten, beträgt die Gewährleistungsfrist 6 Monate ab Lieferung und wird durch 
Verbesserungsversuche weder verlängert noch unterbrochen, sie gilt auch für 
Teillieferungen. Solche Mängel sind binnen 10 ab Entdeckung des Mangels bei 
sonstigem Ausschluss von Gewährleistungs- und/oder Schadenersatzansprüchen 
und/oder Irrtumsanfechtung schriftlich geltend zu machen, berechtigen aber nicht zur 
Zurückbehaltung der Rechnungsbeträge oder Teile derselben.  
7.4 Die uns zur Bearbeitung übergebenen Gegenstände sind mit Lieferschein bzw. 
unter genauer schriftlicher Angabe von Stückzahl und Gesamtgewicht anzuliefern. Die 
Angaben des Rohgewichts sind, auch wenn sie für den Kunden von Bedeutung sind, für 
uns unverbindlich. Für fehlende Teile wird nur Ersatz geleistet, wenn deren Anlieferung 
durch einen von uns abgezeichneten Anlieferungsschein belegt ist oder vom Kunden 
sonst bewiesen werden kann und die Gefahr für die fehlenden Teile auf uns 
übergegangen ist. Bei Klein- und Massenteilen übernehmen wir für Ausschuss- und 
Fehlmengen bis zu jeweils 3 % der angelieferten Gesamtmenge keine Haftung, es sei 
denn, uns trifft daran grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz oder wenn dies abweichend 
vereinbart worden ist. 
7.5 Die Gewährleistung gilt nur für Beanspruchungen unter den gewöhnlichen 
betrieblichen und klimatischen Bedingungen in Österreich. Ist die Ware für besondere 
Bedingungen bestimmt und sind wir davon vorher nicht unterrichtet worden, ist eine 
Gewährleistung für diese besonderen Bedingungen ausgeschlossen.  
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7.6 Soweit Eigenschaften der Ware hinsichtlich Optik, Schichtstärke, 
Korrosionsschutzbeständigkeit und Reibungskoeffizienten zugesichert werden, 
unterliegt die Zusicherung der Bedingung, dass die Ware in einem unverbrauchten 
Zustand verbleibt. Zugesicherte Eigenschaften gelten unter der Bedingung, dass eine 
sachgemäße Behandlung der Ware durch den Kunden, insbesondere durch 
ordnungsgemäße Transport-, Lagerung-, Sortier- oder Verpackungsvorgänge erfolgt. 
Will sich der Kunde auf eine zugesicherte Eigenschaft berufen, muss er eine sachgemäße 
Behandlung der Ware nachweisen. 
7.7 Das zu bearbeitende Material muss frei sein von Gusshaut, Formsand, Zunder, 
Ölkohle, eingebranntem Fett, Schweißschlacke, Graphit, Farbanstrichen; es darf keine 
Poren, Lunker, Risse, Doppellungen usw. aufweisen; Gewinde müssen ausreichend 
unterschnitten sein. Ist dies nicht der Fall, sind wir berechtigt, die Bearbeitung 
abzulehnen oder vom Vertrag zurückzutreten. Besteht der Kunde gleichwohl auf einer 
Bearbeitung oder ist das uns zu Oberflächenbehandlung angelieferte Material aus für 
uns nicht erkennbaren Gründen technologisch für eine derartige Oberflächenbehandlung 
nicht geeignet, übernehmen wir keine Gewähr für eine bestimmte Maßhaltigkeit, 
Haftfestigkeit, Farbhaltung und Korrosion verhindernde Eigenschaften der 
aufgetragenen Schicht, soweit eine Mangelhaftigkeit auf die Ungeeignetheit des 
Materials zurückzuführen ist und nicht auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz durch uns, 
unsere Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen beruht. Im Übrigen wird für 
Haftfestigkeit keine Gewähr übernommen, wenn das Material nach der 
Oberflächenbehandlung verformt worden ist, auch dann nicht, wenn probegalvanisierte 
Teile sich ohne abplatzen der galvanischen Schicht verformen ließen und der Kunde 
trotz Hinweises auf die Gefahr des Abplatzens die Bearbeitung verlangt hat. 
7.8 Wird uns für eine Oberflächenbehandlung vorgesehene Ware bzw. ein hierfür 
geeignetes Materialmuster vor Beginn der Verarbeitung nicht für einen angemessen 
ausreichend langen Zeitraum, mindestens jedoch für 6 Wochen, zu Testzwecken 
überlassen, übernehmen wir für Korrosionsschäden, die weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit durch uns, unsere Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen 
beruhen, keine Haftung. 
7.9 Ist uns im Einzelfall in Anbetracht der uns von einem Kunden vorgegebenen 
Auslieferungszeit aus Termingründen die Durchführung von Kurzzeittests oder anderen 
chemischen und/oder mechanischen Untersuchungen oder die Erstellung von 
Messprotokollen oder Prüfzertifikaten nicht möglich und verlangt der Kunde trotz eines 
entsprechenden vorherigen Hinweises durch uns die Oberflächenbehandlung ohne 
Durchführung von Kurzzeittests oder anderen chemischen und/oder mechanischen 
Untersuchungen oder die Erstellung von Messprotokollen oder Prüfzertifikaten, lehnen 
wir außer in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit jede Haftung für Schäden ab, 
die auf die mangelnde Überprüfung zurückzuführen sind. 
7.10 Hohlteile werden nur an den Außenflächen galvanisch behandelt, sofern nicht in 
besonderen Fällen, eine Hohlraumbehandlung vereinbart worden ist. Sofort einsetzende 
Korrosion an den unbehandelten Flächen begründet keine Reklamationsrechte. 
Oberflächenbehandeltes Material ist durch Schwitzwasser und Reibkorrosion gefährdet. 
Es ist sachgemäß zu verpacken, zu lagern und zu transportieren. 
Der Kunde hat die Mindestschichtdicken an einem zu vereinbarenden Messpunkt 
festzulegen und durch geeignete Maßnahmen chemische und mechanische 
Beschädigungen der Oberfläche zu verhindern. Für Witterungsschäden sowie für evtl. 
Schäden durch später aus Doppelungen und sonstigen unzugänglichen Hohlräumen 
heraussickernde Rückstände aus dem Behandlungsprozess haften wir nur bei grober 
Fahrlässigkeit und Vorsatz durch uns, unsere Vertreter oder unsere Erfüllungsgehilfen. 
Wenn der Kunde eine Wasserstoffentsprödung für erforderlich hält, übernehmen wir 
diese nur nach entsprechender Vereinbarung und unter Ausschluss jeglicher Haftung, 
außer in Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.  
7.11 Der Kunde hat stets die Mangelhaftigkeit der gelieferten Ware im Zeitpunkt der 
Übergabe zu beweisen, die Rechtsvermutung des § 924 ABGB wird ausdrücklich 
ausgeschlossen.  
7.12 Die Gewährleistung erlischt, wenn ohne unsere schriftliche Einwilligung der Kunde 
selbst oder Dritte Änderungen oder Instandsetzungen an der gelieferten Sache 
vornehmen. Im Falle der Beanstandung ist der Kunde verpflichtet, die Ware zunächst 
anzunehmen, sachgemäß abzuladen und zu lagern 
7.13 Es bleibt unserer Wahl überlassen, ob wir die Gewährleistungsansprüche durch 
Austausch oder Verbesserung (Nacherfüllung), Preisminderung oder Wandlung 
erfüllen. Der Kunde hat das Recht, bei Fehlschlagen der Nacherfüllung, oder wenn wir 
die Nacherfüllung verweigern, den Kaufpreis zu mindern oder – sofern es sich nicht um 
einen geringfügigen Mangel handelt – die Wandlung des Vertrages zu verlangen. Eine 
Verbesserung gilt nach dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich 
nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen 
Umständen etwas anderes ergibt. 
7.14 Sofern in einer Sondervereinbarung nicht anders geregelt, ist der Erfüllungsort für 
unsere aus dem Titel der Gewährleistung zu erbringenden Leistungen der Sitz unseres 
Unternehmens.  
7.15 Die Abtretung von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen oder 
dergleichen -ausgenommen reine Geldforderungen - ist unzulässig.  
8. Schadensersatz 
8.1 Schaden- bzw. Aufwendungsersatzforderungen, egal aus welchem Rechtsgrund, 
sowie Rückgriffsansprüche, egal aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, sofern 
die den Schaden/Rückgriff auslösenden Umstände nicht durch Vorsatz oder krass grobe 
Fahrlässigkeit durch uns oder unserer Erfüllungsgehilfen verursacht wurden. 
Ausgenommen hiervon sind Personenschäden, für welche wir bereits bei leichter 
Fahrlässigkeit haften. Jedenfalls ausgeschlossen ist der Ersatz indirekter und mittelbarer 
Schäden sowie von bloßen Vermögensschäden, Folgeschäden (z.B. Produktionsausfall, 
Betriebsstillstand) und entgangenem Gewinn. In diesem Sinn ist unter „entgangenem 
Gewinn“ auch die Vernichtung einer Erwerbschance zu verstehen, die im Zeitpunkt der 
Schädigung für den Kunden bereits einen gegenwärtigen, selbständigen Vermögenswert 
darstellt, z.B. aufgrund eines bereits bestehenden Vertrages des Kunden mit einem 
Dritten. Soweit eine Haftung unsererseits gemäß den obigen Bestimmungen dem 
Grunde nach besteht, haften wir der Höhe nach nur auf die beim Vertragsabschluss 
typischerweise vorhersehbaren Schäden, in jedem Fall aber begrenzt auf die Höhe des 
vertragstypischen Durchschnittsschadens. Vertragsstrafen des Kunden werden nicht 
anerkannt. 
8.2 Die uns angelieferte Ware einschl. beigestellter Gebinde, Verpackungen und 
Transportsysteme sind bis zur Auslieferung nicht über unsere Versicherungsverträge 
versichert. Es besteht insoweit kein Versicherungsschutz. Bei Bedarf muss dies 
eigenständig vom Kunden durch Abschluss einer Außenversicherung geschehen. 
9. Eigentumsvorbehalt 
9.1 An den von uns zu bearbeitenden und bearbeiteten Gegenständen steht uns gem. § 
§ 369 UGB ein gesetzliches Zurückbehaltungsrecht zu. Unabhängig davon bestellt der 
Kunde uns an den zum Zwecke der Oberflächenbehandlung übergebenen Gegenständen 

ein Vertragspfandrecht, welches der Sicherung unserer Forderung aus dem Auftrag 
dient. Das vertragliche Pfandrecht gilt, soweit wir mit dem Kunden nichts anderes 
vereinbart haben, auch für Forderungen aus früher durchgeführten Aufträgen und 
Leistungen, soweit sie mit dem Auftragsgegenstand im Zusammenhang stehen. Wir sind 
berechtigt, an diesen Gegenständen auf dieses Pfandrecht hinzuweisen. 
9.2 Werden dem Kunden die oberflächenbehandelten Teile vor vollständiger Zahlung 
ausgeliefert, so ist mit dem Kunden schon jetzt vereinbart, dass uns dann das Eigentum 
an diesen Teilen im Verhältnis des Wertes unserer Forderung zum Wert der 
ausgelieferten Teile zur Sicherung unserer Ansprüche übertragen ist. Der Kunde ist 
verpflichtet, die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware so zu kennzeichnen, 
dass für Dritte unser Eigentum ersichtlich ist. Rückübereignungsansprüche des Kunden 
gegenüber einem Dritten, welchem er die uns zum Zwecke der Oberflächenbehandlung 
übergebenen Gegenstände zuvor zur Sicherheit übereignet hatte, werden hiermit an uns 
abgetreten. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. 
9.3 Der Kunde darf Gegenstände, an welchen wir ein Pfandrecht haben oder welche 
wir unter Eigentumsvorbehalt geliefert haben weder verpfänden noch übereignen. Er 
darf jedoch die Ware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr weiterverkaufen oder 
verarbeiten. Eine etwaige Verarbeitung der von uns unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferten Ware durch den Kunden zu einer neuen beweglichen Sache erfolgt in 
unserem Auftrag mit Wirkung für uns, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten 
erwachsen. Wir räumen dem Kunden schon jetzt an der neuen Sache Miteigentum im 
Verhältnis des Wertes der neuen Sache abzüglich des Wertes unserer Leistung zum Wert 
der neuen Sache ein. Der Kunde hat auf unser Miteigentum an der Ware hinzuweisen. 
9.4 Für den Fall, dass der Kunde durch Verbindung, Vermengung oder Vermischung 
unserer Eigentumsvorbehaltsware mit anderen beweglichen Sachen zu einer 
einheitlichen neuen Sache an dieser Allein- oder Miteigentum erwirbt, überträgt er uns 
zur Sicherung unserer Forderungen schon jetzt dieses Eigentumsrecht im Verhältnis des 
Wertes unserer Eigentumsvorbehaltsware zum Wert der anderen Sache mit der 
gleichzeitigen Zusage, die neue Sache für uns unentgeltlich ordnungsgemäß zu 
verwahren und auf unser Miteigentum an der Ware hinzuweisen.  
9.5 Für den Fall des Weiterverkaufs der von uns bearbeiteten und von uns unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware (siehe Vertragspunkt 9.3.) oder der aus ihr 
hergestellten neuen Sache (siehe Vertragspunkt 9.4.) hat der Kunde seine Abnehmer auf 
unser Vorbehaltseigentum hinzuweisen. 
9.6 Der Kunde tritt zur Sicherung der Erfüllung unserer Forderung uns schon jetzt alle 
auch künftig entstehenden Forderungen aus dem Weiterverkauf oder der 
Weiterverarbeitung der von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren mit 
Nebenrechten in Höhe des Warenwertes ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der 
Kunde ist verpflichtet, in seinen Geschäftsbüchern die Abtretung dieser Forderung an 
uns in geeigneter Weise ersichtlich zu machen.  
9.7 Der Kunde wird ermächtigt, die aus der Weiterveräußerung oder 
Weiterverarbeitung resultierenden Forderungen gegen Dritte zu unseren Gunsten 
einzuziehen. Der Kunde hat die Forderungen einzeln nachzuweisen und Dritterwerbern 
die erfolgte Abtretung offenzulegen mit der Aufforderung, bis zur Höhe unserer 
Ansprüche an uns zu zahlen. Wir sind zudem berechtigt, jederzeit auch selbst den 
Nacherwerber von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderung einzuziehen. 
Wir werden jedoch den Kunden nicht zur Einziehung der Forderungen oder zur 
Offenlegung der Abtretung auffordern, die Forderung nicht selbst einziehen und auch 
die Abtretung selbst nicht offenlegen, solange der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß nachkommt. 
9.8 Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich von Vollstreckungsmaßnahmen 
Dritter in die Sicherungsrechte zu unterrichten. 
9.9 Der Kunde ist verpflichtet, die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware 
soweit möglich ausreichend gegen Feuer- und Diebstahlsgefahr zu versichern und bei 
Anforderung die Ansprüche gegen den Versicherer und den Schädiger an uns 
abzutreten. 
9.10 Für den Fall, dass Dritte Rechte an der Eigentumsvorbehaltsware geltend machen, 
verpflichtet sich der Kunde schon jetzt, uns sofort alle notwendigen Unterlagen zu 
übergeben und uns zur Last fallende Interventionskosten zu ersetzen. 
10. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl 
10.1 Für alle sich aus den mit uns abgeschlossenen Rechtsgeschäften ergebenden Rechte 
und Pflichten gilt für beide Vertragsparteien als Erfüllungsort der Sitz unseres 
Unternehmens (Linz/Österreich) sofern kein näher definierter oder anderer 
Erfüllungsort vereinbart wurde. 
10.2 Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten, die sich aus den mit uns 
abgeschlossenen Rechtsgeschäften ergeben oder mit diesen in Zusammenhang stehen, 
wozu auch Streitigkeiten über das Zustandekommen, die Gültigkeit und die Auslegung 
der Rechtsgeschäfte zählen, ist für beide Vertragsparteien ausschließlich das sachlich 
für Linz/Österreich zuständige Gericht. 
10.3 Auf sämtliche diesen Geschäftsbedingungen unterliegenden Rechtsgeschäfte ist 
ausschließlich österreichisches materielles Recht anzuwenden, ausgenommen jedoch 
dessen Verweisungsnormen, insbesondere jene des Internationalen Privatrechts, soweit 
diese auf die Anwendung ausländisches Rechtes verweisen. Sieht das österreichische 
Recht bei Auslandsberührung die Anwendung spezieller, auch in Österreich geltender 
internationaler Sachnormen – wie z.B. das UN-Kaufrecht - vor, so sind diese nicht 
anzuwenden. Dies gilt auch für Fragen über das Zustandekommen bzw. über die 
Auslegung der AGB und des Vertrages.  
11. Mitarbeiter 
Dem Kunden ist es nicht erlaubt, unsere Mitarbeiter abzuwerben, sofern dies 
wettbewerbsrechtlich zu beanstanden ist. Dem Kunden obliegt die Beweislast dafür, 
dass verwerfliche Umstände im wettbewerbsrechtlichen Sinne nicht vorliegen. Gelingt 
ihm dieser Nachweis nicht, ist er uns gegenüber verpflichtet, eine Vertragsstrafe in Höhe 
des dreifachen Nettomonatsgehaltes des abgeworbenen Mitarbeiters, welches dieser 
zuletzt bei uns bezogen hat, zu bezahlen.  
12. Sonstiges 
12.1 Die Überschriften der in diesen Geschäftsbedingungen enthaltenen Bestimmungen 
dienen nur der Übersichtlichkeit und dürfen nicht zu deren Auslegung herangezogen 
werden. 
12.2 Soweit in diesen Geschäftsbedingungen die Einhaltung der Schriftform vorgesehen 
ist, kann diese nicht durch die elektronische Form im Sinne des Signaturgesetztes (BGBl 
I 1999/190) ersetzt werden. 
12.3 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen oder 
sonstiger vertraglicher Vereinbarungen lässt die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen bzw. der sonstigen vertraglichen 
Vereinbarungen unberührt. Die Vertragspartner werden eine neue Bestimmung 
vereinbaren, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.  


